
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Satzung über die Aufhebung des  
Bebauungsplanes Nr. 027 – Süsterseel, Alte Bahn –  

der Gemeinde Selfkant mit  
Bekanntmachungsanordnung vom …… 

 
I. 

Aufgrund des § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) und der Gemeindeordnung für 

das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

14.07.1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes vom 

23.01.2018 (GV NRW S. 90), hat der Rat der Gemeinde Selfkant in seiner Sitzung 

am 11. Oktober 2018 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 räumlicher Geltungsbereich 

Der im beigefügten Übersichtsplan, der einen Bestandteil dieser Satzung bildet, 

dargestellte Geltungsbereich der Aufhebungssatzung umfasst den gesamten 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes BP 027 – Süsterseel, Alte Bahn - sowie der 

1., 2., 3. und 4. Änderung dieses Bebauungsplanes. Die genaue Abgrenzung ist aus 

dem beigefügten Übersichtsplan ersichtlich.  
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§ 2 Aufhebung 

Der seit dem 02.08.2004 rechtskräftige Bebauungsplan BP 027 – Süsterseel, Alte 

Bahn –, wird inklusive der 1., 2., 3. und 4. Änderung des Bebauungsplanes ersatzlos 

aufgehoben.  

 

§ 3 Inkrafttreten 

Diese Aufhebungssatzung tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB mit ihrer ortsüblichen 

Bekanntmachung in Kraft.  

II. 

 

Bekanntmachungsanordnung 

 

Die vorstehende Satzung wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches 

(BauGB) öffentlich bekannt gemacht. 

 

Mit der Bekanntmachung tritt die Satzung in Kraft. 

 

Sie liegt mit Planzeichnung und Begründung nach § 10 Abs. 4 Baugesetzbuch ab 

dem Tage der Veröffentlichung im Amtsblatt der Gemeinde Selfkant beim Amt für 

Bauwesen, Zimmer 33, Am Rathaus 13, 52538 Selfkant, während der Öffnungszeiten 

sowie nach besonderer Vereinbarung zur dauernden Einsichtnahme aus. Weiterhin 

können die o.g. Unterlagen unter https://www.o-sp.de/selfkant/plan?36273 

eingesehen werden. 

 

Die Öffnungszeiten des Rathauses sind: 

montags bis freitags  von   8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

montags    von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

donnerstags    von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 

 

 

Hinweise: 

 

Gemäß § 215 Abs. 2 Baugesetzbuch wird auf die Voraussetzungen für die 

Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen 

hingewiesen. 

 

 

 

https://www.o-sp.de/selfkant/plan?36273
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Gemäß § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch werden unbeachtlich 

 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der  

Vorschriften über das Verhältnis des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

und des Flächennutzungsplanes und 

 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 

Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 

unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 

gemacht worden sind. 

 

 

Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche nach § 44 Abs. 3 

Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 03. November 2017 (BGBL. I. S. 3634) 

 

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten: 

 

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den 

§§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die 

Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 

Entschädigung schriftliche bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 

Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten 

Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt 

wird.“ 

 

Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung NRW  in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. S. 666), in der bei Erlass dieser Satzung 

geltenden Fassung, wird bei der Bekanntmachung der Satzung, der sonstigen 

ortsrechtlichen Bestimmung und des Flächennutzungsplans auf die Rechtsfolgen 

nach § 7 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung NRW hingewiesen. 

 

Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung NRW kann die Verletzung von 

Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen die Satzung nach 

Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 

Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 

worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 

die den Mangel ergibt. 

 

Selfkant, den  

 

 

Der Bürgermeister 

 

Corsten 

 

 


